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: Der Entscheid 
Verhandlungen über das Initiativrecht beim Kunsthaus 

(G.M.) Der liechtensteinische Staate
gerichtshof ist am Montag vormittag zu 
einer öffentlichen Sitzung zusammenge
treten, um über die Klage der Kunsthaus-
Gegner wegen Verletzung eines verfas
sungsmässig garantierten Grundrechtes 
zu befinden. An der öffentlichen Sitzung, 
an der etwa zwei Dutzend interessierte 
Zuhörer teilnahmen, wurde allerdings 
noch keine Entscheidung des Gerichtes 
bekanntgegeben. Die Entscheidung der 
Richter samt Urteilsbegründung soll nach 
Auskunft des Präsidenten des Staatsge
richtshofes, Dr. Seeger, auf schriftlichem 
Weg erfolgen. Über die Frage, ob nach 
dem Willen der Kunsthaus-Gegner inVa-
duz nochmals eine Volksabstimmung 
durchgeführt wird, darf also noch einige 
Zeit weiter spekuliert werden. 

Das Verfahren eröffnete Dr. Luzius 
Wildhaber als Berichterstatter des Staats
gerichtshofes, der den Weg der Planung 
des Kunsthauses von der Gründung der 

Die Demokratie auf 
dem Prüfstand 
600 Jugendliche besuchen 
den. Europarat 

Die, Glaubwürdigkeit demokratischer 
Politik und die Bedingungen für eine ak
tive Beteiligung junger Bürger an der 
Mitgestaltung' im pluralistisch-demokrati-
schen Gesellschaftssystem werden am 4. 
und 5. Mai 1984 im Mittelpunkt einer 
Begegnung von 600 Jugendlichen aus' 15 
Ländern mit Politikern des Eüroparates 
in Strassburg stehen. Anlass dazu ist die 
35. Wiederkehr des Gründungstages der 
Organisation am 5. Mai. Dieser «Euro
patag» steht dieses Jahr unter dem Motto 
«Gib der Freiheit eine Zukunft». 

Liechtenstein wird in Strassburg durch 
die Klasse 7a des Liechtensteinischen 
Gymnasiums, begleitet von Lehrer Ed
mund Banzer und Dr. Walter Kömer, 
vertreten. Änlässlich einer im Herbst 
1983 geführten Debatte der Parlamenta
rier des Europarates zum Thema «Demo
kratie: Luxus oder Notwendigkeit», wozu 
auch die Jugend Europas eingeladen war, 
erhielt eine Delegation der Klasse 6a des 
Liechtensteinischen Gymnasiums unter 
anderem die Aufgabe, die Meinung der 
Jugend und der Bevölkerung Liechten
steins zur Verbesserung demokratischer 
Einrichtungen in Liechtenstein zu eru-

(FortsetzungaufSeite2) 

Kunsthaus-Stiftung bis zur Beschwerde 
an den Staatsgerichtshof nochmals auf
zeichnete. Die Berichterstattung umfass-
t e  die Kreditbeschlüsse des Landtags und 
die nachfolgenden Volksabstimmungen 
in der Gemeinde Vaduz sowie, auf Lan
desebene, aber auch die Entwicklung des 
Initiativbegehrens an die Gemeinde Va
duz, das schliesslich Gegenstand der Be
schwerde an den Staatsgerichtshof wur
de. Die Initianten verlangten mit dem am 
29. März 1983 eingereichten Begehren 
die Einberufung einer Gemeindever
sammlung, welcher folgender Gegen
stand zur Beschlussfassung unterbreitet 
werden sollte: «An den Bau und Unter
halt des Kunsthauses in Vaduz sowie den 
damit verbundenen Gemeindeanlagen 
wird kein Kredit gewährt. Der  ganze Fra
genkomplex des Kunsthauses und den da
mit verbundenen Gemeindeanlagen wird 
vor allem in bezug auf- den Standort, die 
Grösse und den Finanzbedarf neu über
prüft und zur erneuten Abstimmung ge
bracht.» 

Beschwerden und Stellungnahmen 
Diese Initiative wurde von der Ge

meindeverwaltung Vaduz «vollumfäng
lich als unzulässig» zurückgewiesen, wor
auf die Initianten bei der Regierung Be
schwerde einreichten. Doch sowohl die 
Regierung als auch nachfolgend die Ver-
waltungsbeschwerde-Instanz stützten die 
Entscheidung der Vaduzer Behörden auf 
Zurückweisung des Initiativbegehrens. 
Bei der Verhandlung des Staatsgerichts
hofes erfolgte nun die Verlesung der Be
schwerde der Initianten wegen Verlet
zung verfassungsmässig garantierter 

Volksrechte, deren-Anträge auf Neuan-
setzung einer Volksabstimmung in Vaduz 
sowie auf Revision des-Urteils der  Ver
waltungsbeschwerde-Instanz;. lauteten. 
Diesen Anträgen der Beschwerdeführer 
wurden die .Entscheidungsgründe der 
VBI, die Stellungnahme der Gemeinde 
Vaduz und der Regierung gegenüberge
stellt. Nach der VBI-Entscheidung ist die 
Gemeinde Vaduz nicht alleiniger Bau
herr des Kunsthausies, wie das die Be
schwerdeführer mit Hinweis auf die Be
sitzverhältnisse bei den zu überbauenden 
Grundstücken behauptet hatten. Ausser
dem haben die. Stimmbürger nach der 

, VBI-Versiön dem Bau eines Kunsthauses 
grundsätzlich zugestimmt, dessen Pla
nung in Form eines Vorprojektes vorlag. 

Die nachträglichen Änderungen bis zur 
Baueingabe (beispielsweise durch den 
Wegfall des Konferenztraktes) änderten 
nach der VBI nichts an der Gründidee 
des Kunsthauses, das nach Ansicht der 
Beschwerdeführer nicht mehr dem ur
sprünglichen Projekt entspricht. Nach 
der Darstellung der Regierung, die in 
ihrer vollen Länge verlesen wurde, ent
hält die Beschwerde der Künsthaus-Geg
ner «keinen Mangel an verfassungsmässi
gen Behauptungen», jedoch einen «Man
gel an verfassungsmässigen Begründun
gen». Das Begehren der Initianten ist, 
nach Auffassung der Regierung undurch
führbar, weil in diesem Falle die Gemein
de Vaduz auf Unterlassung (des Auftrags 
durch die Volksabstimmung) verklagt 
werden könnte. 

Vortrag des Beschwerdeföhrers 
Der Vortrag des Beschwerdeführers, 

Dr. Hugo Sele, begann mit der  Feststel
lung, dass in der Urteilsbegründung der 
VBI keine Beweisführung für die ange
führten Argumente und auch keine nähe
re Begründung vorhanden sei. E r  melde
te auch Zweifel an der Behauptung an, 
dass eine Verpflichtung bestehe, das 

- Kunsthaus zu verwirklichen. Ausser der 
Willensäuserung in der Stiftungsurkunde, 
ein Kunsthaus zu verwirklichen, besteht 
nach seiner Ansicht keine erzwingbare 
Verpflichtung. Eine Wiedererwägungsin-
itiative, wie sie von den Initianten vorge
legt wurde, ist nach Auffassung Seles 
durchaus möglich und zulässig, da der 
Gesetzgeber keine Einschränkungen vor
gesehen habe. Zu der von der Regierung 
angeführten Undurchführbars t  der  In
itiative meinte der Vertreter der Be
schwerdeführer, im - Zweifelsfall müsse 
eine Abstimmung nochmals durchgeführt 
werden, und zwar über den gleichen 
Text. Im Zweifel sei für das Volk zu 
entscheiden. 

Am Schluss seiner langen Ausführun
gen fasste Dr. Hugo Sele die Anträge der 
Beschwerdeführer nochmals zusammen: 
Der Beschwerde solle stattgegeben wer
den, der VBI-Entscheid sei aufzuheben. 
In der Gemeinde Vaduz müsse nochmals 
eine Abstimmung durchgeführt werden, 
während die Kosten für das Verfahren 
die Gegnerschaft zu tragen habe. 

Entscheidung erfolgt schriftlich 
Nach Abschluss der öffentlichen Ver

handlung zog sich das Gericht zur Bera
tung, zurück. Das Urteil des Staatsge-
richsthofes mitsamt der Urteilsbegrün
dung werde, so der Präsident des Staats
gerichtshofes, Dr. Seeger, auf schriftli
chem Weg erfolgen. Die Ausfertigung 
dieser Schrift dürfte einige Zeit in An
spruch nehmen. (Siehe auch Kommentar 
auf Seite 1). 

Strukturelle Probleme unserer Wirtschaft 
Maifeier des Liechtensteinischen Arbeitnehmerverbandes in Ruggell 

In  der derzeitigen wirtschaftlichen La-(G.M.) Vor einer eher spärlichen Zu
hörerschaft von Seiten der Arbeitnehmer 
hielt der Liechtensteinische Arbeitneh
merverband (LANV) - im Beisein S.D. 
des Landesfürsten, Vertretern von Regie
rung und Landtag sowie Arbeitgebern -
am Montag abend im Gemeindesaal Rug
gell seine traditionelle Maifeier ab. Das 
Schwergewicht der Feier, die musikalisch 
durch die Darbietungen des Musikvereins 
«Frohsinn» umrahmt wurde, bildete das 
Referat von Dr. Guido Casetti, dem Prä
sidenten des Christlichnationalen Ge
werkschaftsbundes j j  der Schweiz, über 
«Gesamtwirtschaftliche und strukturelle 
Probleme». 

ge, führte LANV-Präsident Alfons 
Schädler in seiner Begrüssungsansprache 
aus, seien auch in unserem Lande man
che kritische Stimmen zu vernehmen. 
Angesichts der Strukturveränderungen 
an den Arbeitsplätzen stelle sich die Fra
ge, wohin die Zukunft führe: D e r  Einsatz 
der Mikroelektronik sowie der Industrie
roboter führe zu Rationalisierungsmass-

sellschaft sowie die «dritte industrielle 
Revolution» mit dem Einsatz der  Mikro
elektronik und der Industrieroboter. Die
se Situation führt nach seinen Worten zu 
einer Herausforderung an die Gewerk
schaften, sich intensiver als bisher um die 
Arbeitslosen und die «Ausgesteuerten» 
zu kümmern. Für den CNG ist die Ar
beit, erklärte Casetti, ein unveräusserli
ches Recht, aber auch eine Pflicht im 

nahmen im technischen und Verwäl- Hinblick auf die Sicherung der Lebens-

Liechtenstein - F C  St. Gallen 2:3 
Mit 2 :3 Toren unterlag gestern abend auf dem Sportplatz in Rüggell die Liechtenstei
ner Fussball-Nationalmannschaft dem FC St. Gallen, der dieses Freundschaftsspiel 
ohne etliche Stammspieler bestritt. RündtausendZuschauer sahen eine recht unterhalt
same Partie; in der die Gäste bereits in der e r s t e n  Halbzeit durch Tore von Friberg (2) 
und Sengör mit 0 :3  in Führung gingen, ehe Donat Marxer und Wolfgang Matt int 
zweiten Abschnitt noch auf 2 : 3  verkürzten^ Ausführlicher Bericht auf Seite 7 dieser; 
Ausgabe. - Unsere Aufnahme vom Freundschaftsspiel zeigt (von links): Veh, LFV-
Spieler Manfred Moser, Gross und Taddei m Kampf um den Ball. (Bild: Eddy Risch) 

tungsbereich, während auf der anderen 
Seite in den OECD-Ländern derzeit rund 
30 Millionen Menschen ohne Arbeit da
stünden - durchschnittlich jeder Zehnte. 
Schädler meinte bei seinen weiteren Aus
führungen, Strukturwandlungen durch 
den Einsatz neuer Technologien seien 
auch bei uns nicht ausgeschlossen. E r  rief 
aber dazu auf, Lösungen aus einer viel
leicht daraus erwachsenden Beschäfti
gungskrise im sozialpartnerschaftlichen 
Sinn zu finden, um den sozialen Frieden 
in unserem Lande zu wahren. De r  soziale 
Friede, so Schädler, sei ein gichtiger Ga
rant für die gemeinsame Zukunft, nicht 
n u r  für die Arbeitnehmer^ sondern für 
ganz Liechtenstein. 

Ursachen der Arbeitslosigkeit 
Einleitend zu seinem Referat über ge

samtwirtschaftliche und strukturelle Pro
bleme gab Dr. Guido Casetti einen kur
zen Überblick über die. Geschichte der 
Maifeiern sowie über die gegenwärtige 
Wirtschaftslage und Wirtschaftsentwick
lung. Dem Sonderfall Schweiz im Bereich 
der Arbeitslosenraten stellte e r  die noch 
bessere Situation in unserem Lande ge
genüber, die durch eine Auslastung der 
Produktionskapazitäten, eine leichte 
Steigerung der- realen Exporte sowie 
durch eine, verbesserte Auftragslage des 
Baugewerbes gekennzeichnet sei. 

Unter den Ursachen der«Arbeitslosig
keit erwähnte Casetti die Exportoffensivö 

existenz des Einzelnen wie der Familie. 
Arbeit sei ferner ein Mittel zur Entfal
tung und Vervollkommnung des Men
schen, ein Instrument zum Aufbau einer 
gerechten und brüderlichen Gesellschaft, 
ein Dienst und keine Ware. 

Hoffnung auf 2. Säule 
In seinem Schlusswort zur Maifeier 

griff LANV-Sekretär Eugen Büchel das 
Problem der «kalten Arbeitszeitverkür
zungen», der teilweise fehlenden Weiter
bildungsmöglichkeiten für junge Arbeiter 
sowie beruflichen Vorsorge auf. Nach sei
nen. Worten finden derzeit im Gewerbe 
Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnaus
gleich statt, die jedoch nicht einseitig ver
ordnet, sondern partnerschaftlich gelöst 
werden sollten. Den jungen Berufsleuten 
werde überdies oft der Vorwurf gemacht, 
sie hätten noch zu wenig Berufserfah
rung, doch fehlten zumeist oft auch die-
Weiterbildungsmöglichkeiten, vor allem 
aber sei der früher übliche Arbeitsauferit-
halt zum Zwecke der Weiterbildung in 
der Schweiz gewissen Einschränkungen 
unterworfen. Büchel rief dazu auf, dieses 
Problem regional zu lösen. 

Mit der  Behandlung des Gesetzes über 
die berufliche und betriebliche Vorsorge 
werde eine letzte Lücke unserer Sozialge
setzgebung geschlossen, meinte Eugen 
-Büchel abschliessend. Obivohl.bereits et
wa 60 Prozent.'der Arbeitnehmer versi
chert seien, hoffe er, dass das Gesetz auf 
den 1. Januar 1985 in Kraft treten könne, 

der sogenannten «Schwellenländer» mit damit auch die restlichen Arbeitnehmer 
einem entsprechenden Preisdruck für die in den Genuss einer betrieblichen Alters
traditionellen Industrieländer, den  Weg vorsorge kommen könnten. (Siehe auch 
von "der Industrie- zur Dienstleistungsge- Seite 2). 

Kommentar: 

Korrekt, aber... 
Der Staatsgerichtshof hat am Montag 

eine Entscheidung von nicht unbedeuten
der Tragweite, und zwar nicht nur i m  
Zusammenhang mit dem Künsthaus, ge
fällt, den Urteilsspruch aber nicht sogleich 
verkündet, sondern auf die schriftliche Ur
teilsverkündigung und -begründung ver
wiesen. Dieses Verfahren scheint die Regel 
beim Staatsgerichtshof zu bilden, die fünf 
Richter mögen sich durchaus in Einklang 
mit den einschlägigen Bestimmungen des 
Gesetzes über das Verfassungsgericht be
wegen, und dennoch stösst dieser Forma
lismus auf wenig Zustimmung. Die Erin
nerung an den  ̂ Urteilsspruch in Sachen 
Frauenstimmrecht, als die Entscheidung -
noch ohne nähere Begründung - noch, 
während der Verhandlung erfolgte, zeigt 
deutlich auf, dass ein gewisser Spielraum 
in der Auslegung der gesetzlichen Bestim
mungen vorhanden sein muss. Wenn beim 
Frauenstimmrecht das Urteil noch am glei
chen Tag der Öffentlichkeit bekanntgege
ben werden konnte, warum }denn nicht 
hier, wo es immerhin um die Zulässigkeit 
eines Initiativbegehrens, einem der 
Grundrechte unserer Verfassung, geht? 

Formaljuristische Überlegungen stehen 
hier dem Bedürfnis des Bärgers nach In
formation gegenüber. Doch gibt es in 
einem demokratischen Staat nicht nur das 
Informationsbedürfnis des Bürgers, son
dern auch die Verpflichtung aller Staatsor
gane, den Bürger zu informieren. Dass 
der Staatsgerichtshof über seine Entschei
dung umfassend an die Öffentlichkeit tritt, 
steht ohne Zweifel fest. Doch scheint nicht 
nur dies, sondern auch der Zeitpunkt 
wichtig, an dem dies geschieht. Müss nun 
das Gesetz über den Staäisgerichtshof ge
ändert werden oder reicht es aus, wenn 
sich die Richter auf den Präzedenzfall 
beim Frauenstimmrecht sowie auf  das In
formationsbedürfnis der Bürger besinnen? 

(G.M.) 

Ein jubelnder Andreas Clavadetscher bei 
seiner Solo-Zieleinfahrt. 

(Bild: Eddy Risch) 

Radkriterium in Mauren 
Beeindruckender Sieg von 
Andreas Clavadetscher 

Obwohl er phasenweise n o c h  Schmer
zen in seinem Knie verspürte* feierte An
dreas Clavadetscher vom Veloclub Rug
gell gestern nachmittag einen vielumju-
belten Sieg beim traditionellen Radkrite
rium rund u m  den Weiherring in Mauren. 
Clavadetscher war im Elite/Amateurren-
nen über 72 Kilometer (80 Runden) der 
deutlich aktivste Fahrer und verwies 
schliesslich den Vorjahressieger Gerald 
Schütz und seinen Mannschaftsgefährten 
Markus Neff auf, die 1 hrenplatze. Der 
strahlende Gewinner sicherte sich damit 
seien ersten Sieg in dieser: Saisom Mit 
Remo Guntli vom Veloclub Vaduz sah 
auch das ' Anfängerrennen in Mauren 
einen ganz klaren Dominator; (Bericht 
im Sportteil). • 
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